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4. GR 10.08.2020 öffentlich - Umlaufbeschluss 

 
Marktgemeinde Guntramsdorf 04/2020 
  

  

PROTOKOLL 
 

über die öffentlichen Umlaufbeschlüsse des 
 

GEMEINDERATES 
 

 

Aussendung/Zustellung: 10.08.2020 

Fristende Stimmabgabe: 17.08.2020 

 

 
Elektronisch zugestellt an 

 
SPÖ (17):  
1. Bürgermeister Robert Weber, MSc  gbbÖVP (6): 

2. gf. GR Doris Botjan 18. gf. GR Ing. Werner Deringer 
3. gf. GR Nikolaus Brenner 19. gf. GR Claudia Kantner 

4. gf. GR Ing. Manfred Biegler 20. GR Carina Matejcek, BEd 
5. GR Ing. Martin Cerne 21. GR Mag. Stephan Waniek 
6. gf. GR Mag. Gabriele Pollreiss 22. GR Ing. Hans Georg Kriegl 

7. gf. GR Oberst Peter Waldinger 23. GR Mag. iur. Lisa Kudernatsch, BA 
8. GR Julian Brenner  

9. GR Michaela Jaros FPÖ (5): 
10. GR Josef Koppensteiner 24. gf. GR Ing. Christian Höbart 
11. GR Klaus Poschinger 25. GR Ing. Dominic Gattermaier 

12. GR Renate Dragan 26. GR Stefan Berndorfer 
13. GR Paul Gangoly 27. GR Nicole Geiger 

14. GR Mag. David Loretto 28. GR Michael Träger, BSc MSc 
15. GR Tanja Füssl  
16. GR Benjamin Strohmaier GRÜNE (2): 

17. GR Benjamin Pollreiß 32. GR Monika Hobek-Zimmermann, BA 
33. GR Natascha Kaderabek 

NEOS (3):  
29. GR Mag. (FH) Florian Streb  
30. GR Elisabeth Manz  

31. GR DI. Jörg Brodersen, MAS MSc  
 

Schriftführer:   AL Stv. Mag. Alexander Weber 
 

 
Die Unterlagen wurden via Nextcloud zur Verfügung gestellt  

und lagen im Gemeindeamt zur Einsicht auf. 
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Folgende Beschlüsse gelangten zur Abstimmung: 
 
 

1. Verlängerung Bausperre BS12 
gemäß § 26 (3) des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 

 
2. Bausperre BS14 

gemäß § 35 des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 
 

3. Bausperre BS15 

gemäß § 35 des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 
 

4. Bausperre BS16 
gemäß § 26 (1) des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 
 

5. Bausperre BS17 
gemäß § 26 (1) des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 

 
 
 

 
  1. Verlängerung Bausperre BS12 

gemäß § 26 (3) des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 
  
 
Antrag: 
Über Antrag des Gemeindevorstandes vom 03.08.2020 wird dem Gemeinderat 

empfohlen, der Verlängerung Bausperre BS12, gemäß § 26 (3) des NÖ-
Raumordnungsgesetzes 2014, wie im Sachverhalt dargestellt und gemäß Beilagen, 

zuzustimmen.  
 
Sachverhalt: 

 
Am 24.01.2019 wurde vom Gemeinderat die Bausperre BS12 beschlossen, diese würde 

ohne Verlängerung am 29.01.2021 außer Kraft treten und soll daher um ein Jahr 
verlängert werden.  
 

Der „Bauland-Agrargebiets (BA)“ - Bereich zwischen „Laxenburger Straße“, 
„Münchendorfer Straße“ und „Gewerbegasse“ stellt einen Übergangsbereich zwischen 

dem Ortszentrum von Guntramsdorf und den unmittelbar östlich anschließenden, 
großflächigen „BB“- bzw. „BI“-Widmungen dar und weist derzeit eine stark gemischte 
Nutzungsstruktur auf (Heurigenrestaurant, landwirtschaftliche Betriebsstätten, 

gewerbliche Nutzung, Wohnnutzung im südlichen Bereich), und verfügt - gerade im 
nördlichen Bereich - auch über einen hohen Anteil an Bauland-Reserveflächen. 

 
Aufgrund dieser siedlungsstrukturellen Lage erscheint die Errichtung von weiterer, 
insbesondere stärker verdichteter Wohnbebauung, vor allem im Bereich nördlich der 

Verkehrsfläche „Hinterm Halterhaus“, aus raumordnungsfachlicher Sicht nicht 
vertretbar.  

 
Ziel der Bausperre ist es daher, sicherzustellen, dass einerseits Nutzungskonflikte 
zwischen betrieblicher und Wohn-Nutzung möglichst hintangehalten werden und 

andererseits Aspekte des Ortsbildes aufgrund der Lage im Nahbereich des 
Ortszentrums von Guntramsdorf entsprechend berücksichtigt werden. 
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Beilagen:  
1A Verordnung BS12 Entwurf 
1B Plan BS12 

 
Stellungnahmen: --- 

 
  ABSTIMMUNG  

Zustimmung: Gegenstimme: Enthaltung: 

SPÖ ------------------ GRÜNE 
gbbÖVP (bis auf Kantner)  gbbÖVP Kantner auf Urlaub 
Gattermaier (FPÖ)  Höbart (FPÖ) 
Berndorfer (FPÖ)  Geiger (FPÖ) 

Träger (FPÖ)   
NEOS   

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, der Verlängerung Bausperre BS12, gemäß § 26 (3) des 

NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014, wie im Sachverhalt dargestellt und gemäß Beilagen, 
zuzustimmen.  

 
 
 
  2. Bausperre BS14 

gemäß § 35 des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 
  
 

Antrag: 

Über Antrag des Gemeindevorstandes vom 03.08.2020 wird dem Gemeinderat 

empfohlen, der Bausperre BS14, gemäß § 35 des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014, 
wie im Sachverhalt dargestellt und gemäß Beilagen, zuzustimmen. 
 

Sachverhalt: 
 

Der Betriebsgebiets-Bereich zwischen „Rohrfeldgasse“, „Neudorferstraße“ und 
Industriestraße“ liegt derzeit außerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes der 
Marktgemeinde Guntramsdorf.  

 
Es wird angestrebt, den Bebauungsplan auch auf diesen, von der Bausperre (blaue 

Abgrenzung) betroffenen, zum überwiegenden Teil bebauten Bereich zur erweitern. 
Die betroffenen Flächen liegen östlich der „Neudorferstraße“ an der Gemeindegrenze zu 
Laxenburg, westlich davon befinden sich „Bauland-Wohngebiets-Flächen“.  

 
Die oben angeführte Zielsetzung soll durch eine entsprechende Änderung/Erweiterung 

des Bebauungsplanes - vor allem durch die Festlegung von „Freiflächen - in dem von 
der Bausperre betroffenen Bereich erreicht werden. 
 

Bis dahin sind in jenem Teil des Geltungsbereiches der Bausperre, der „grün“ 
gekennzeichnet ist, anzeige- oder bewilligungspflichtige Bauvorhaben nicht zulässig. 

 
Die Bausperre umfasst jedoch nur die Grundstücksbereiche der geplanten 

Freihaltefläche östlich der Neudorferstraße.   
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Beilagen:  
2A Verordnung BS14 Entwurf 
2B Plan BS14 

 
Stellungnahmen: --- 

 
  ABSTIMMUNG  

Zustimmung: Gegenstimme: Enthaltung: 

SPÖ ------------------ GRÜNE 
gbbÖVP (bis auf Kantner)  gbbÖVP Kantner auf Urlaub 
FPÖ   
NEOS   

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt, der Bausperre BS14, gemäß § 35 des NÖ-
Raumordnungsgesetzes 2014, wie im Sachverhalt dargestellt und gemäß Beilagen, 

zuzustimmen. 
 
 

 
  3. Bausperre BS15 

gemäß § 35 des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 
  
 

Antrag: 

Über Antrag des Gemeindevorstandes vom 03.08.2020 wird dem Gemeinderat 
empfohlen, der Bausperre BS15, gemäß § 35 des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014, 
wie im Sachverhalt dargestellt und gemäß Beilagen, zuzustimmen. 

 
Sachverhalt: 

 
Der gegenständliche Bereich befindet sich westlich der „Lokalbahn Wien-Baden“ bzw. 
der B17 und betrifft Betriebsgebietsflächen im Bereich der „TVS-Straße“. In diesem 

Bereich verläuft ein Regenwasser-Kanal der Marktgemeinde Guntramsdorf, der vor 
jeder Bebauung im Nahbereich unbedingt zu schützen ist. 

 
Ziel der Bausperre ist es, durch entsprechende Festlegungen im Zuge einer Abänderung 

des Bebauungsplanes (Festlegung einer „Freifläche“) für den von der Bausperre 
betroffenen Bereich, die erforderliche Bestandssicherung des Kanalstranges 
vorzunehmen. 

 
Die Bausperre umfasst jedoch nur die Grundstücksbereiche der geplanten 

Freihaltefläche. 
 
Beilagen:  

3A Verordnung BS15 Entwurf 
3B Plan BS15 

 
Stellungnahmen: → siehe Beilagen 3./1 und 3./2 

3./1 Stellungnahme gbbÖVP / Deringer  
3./2 Stellungnahme NEOS / Streb, Manz + Brodersen 
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  ABSTIMMUNG  

Zustimmung: Gegenstimme: Enthaltung: 
SPÖ ------------------ GRÜNE 

gbbÖVP (bis auf Kantner)  gbbÖVP Kantner auf Urlaub 
FPÖ  NEOS 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt, der Bausperre BS15, gemäß § 35 des NÖ-
Raumordnungsgesetzes 2014, wie im Sachverhalt dargestellt und gemäß Beilagen, 

zuzustimmen. 
 

 
 
  4. Bausperre BS16 

gemäß § 26 (1) des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 
  
 

Antrag: 

Über Antrag des Gemeindevorstandes vom 03.08.2020 wird dem Gemeinderat 
empfohlen, der Bausperre BS16, gemäß § 26 (1) des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014, 

wie im Sachverhalt dargestellt und gemäß Beilagen, zuzustimmen. 
 
Sachverhalt: 

 
Bei der von der Bausperre betroffenen Fläche handelt es sich um einen 4m breiten 

Baulandstreifen entlang der östlichen Seite der Triesterstraße (B17) zwischen der 
Ozeanstraße und der Straße 2C des IZ NÖ-Süd. 
Die Gemeinde beabsichtigt in diesem Bereich einen Ausbau des Radwegenetzes an der 

Ostseite der Triesterstraße vorzunehmen, um damit eine gesicherte 
Radwegeverbindung zur Nachbargemeinde „Wiener Neudorf“ herzustellen. 

 
Die Bausperre umfasst jedoch nur den 4m breiten Grundstücksbereich entlang der B17. 
 

Beilagen:  
4A Verordnung BS16 Entwurf 

4B Plan BS16 
 

Stellungnahmen: --- 
 
  ABSTIMMUNG  

Zustimmung: Gegenstimme: Enthaltung: 

SPÖ ------------------ GRÜNE 
gbbÖVP (bis auf Kantner)  gbbÖVP Kantner auf Urlaub 
FPÖ   

NEOS   

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt, der Bausperre BS16, gemäß § 26 (1) des NÖ-
Raumordnungsgesetzes 2014, wie im Sachverhalt dargestellt und gemäß Beilagen, 
zuzustimmen. 
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  5. Bausperre BS17 
gemäß § 26 (1) des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 

  
 

Antrag: 

Über Antrag des Gemeindevorstandes vom 03.08.2020 wird dem Gemeinderat 
empfohlen, der Bausperre BS17, gemäß § 26 (1) des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014, 

wie im Sachverhalt dargestellt und gemäß Beilagen, zuzustimmen. 
 

Sachverhalt: 
 

Der „Bauland-Betriebsgebiets (BB)“ - Bereich liegt zwischen „Ozeanstraße“, 
„Triesterstraße“ und dem in das Industriezentrum führende Betriebsgleis. 
 

Die betroffene Fläche wird derzeit nicht betrieblich genutzt und ist als durchwegs 
bestockter, wichtiger „Pufferbereich“ zwischen dem Verkehrsband „B17 / Badener 

Bahn“ und dem Erholungsgebiet „Ozean-Teich“ anzusehen. Diese Funktion würde durch 
eine zukünftige betriebliche Nutzung gänzlich verlorengehen.  
 

Ziel der Bausperre ist es daher, den Erholungswert des Freizeitareals „Ozean-Teich“ 
möglichst abzusichern. 

 
Bis zu einer möglichen Umwidmung des Grundstückes sind anzeige- oder 
bewilligungspflichtige Bauvorhaben nicht zulässig.  

 
Beilagen: 

5A Verordnung BS17 Entwurf 
5B Plan BS17 
 

Stellungnahmen: --- 
 

  ABSTIMMUNG  

Zustimmung: Gegenstimme: Enthaltung: 
SPÖ ------------------ GRÜNE 

gbbÖVP (bis auf Kantner)  gbbÖVP Kantner auf Urlaub 
FPÖ   

NEOS   
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt, der Bausperre BS17, gemäß § 26 (1) des NÖ-

Raumordnungsgesetzes 2014, wie im Sachverhalt dargestellt und gemäß Beilagen, 
zuzustimmen. 

 
 
 

 
 

 
Ende der Stimmabgabe per E-Mail: 17.08.2020 

 

 
Datum der Protokollverfassung: 25.08.2020 
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Dieses Protokoll wurde in der Sitzung am _______ 
genehmigt*) – abgeändert*) – nicht genehmigt*) 

 

 
 

 
 

______________________           ______________________ 
Robert Weber,Msc                     Mag. Alexander Weber 
     Bürgermeister            Schriftführer 

 

 
 

______________________           ______________________ 
    gf. Gemeinderat der SPÖ    gf. Gemeinderat der gbbÖVP 

 

 
 
 

 
______________________           ______________________ 

    gf. Gemeinderat der FPÖ       Gemeinderat der NEOS 
 
 

 
 

______________________ 
Gemeinderätin der GRÜNEN  

 
 
 

 
 
Stellungnahmen:  
3./1 Stellungnahme gbbÖVP / Deringer  

3./2 Stellungnahme NEOS / Streb, Manz + Brodersen 



sla
Mydza Doris

Gesendet:
Von:

Betref*

irt"
Mydza Doris; Weber Alexander
Weber Robert; lng. Manfred Biegler; Mag. Florian Streb; lng. Christian
Höbart; Monika Hobek-Zimmermann; Ing. Dominic Gattermaier; Kantner
Claudia; 'BEd Carina Matejcek'; Mag. Stephan Waniek;Georg Kriegl; Mag.
lur. Lisa Kudernatsch, BA

AW: GR 2020-08-10 Umlaufbeschluss gemäß 5 51 ff A der NÖ

Gemeindeordnung
Bausperren

An:
Cc:

Anlagen:

Sehr geehrter Herr Magister,
sehr geehrte Frau Mydza,
anbei mein Abstimmungsergebnis zu den Bausperren.

Selbswerständlich halte ich im Namen der gbbÖVP an meinem protokollierten Antrag qus dem Gemeindevorstand fest und fordere
fllr das Bauland Betriebsgebiet im Bereich der Bausperre BS l5 auch zusätzlich eine Bausperre gemäß ÖROp betreffend einer
höherwertigen Nutzung der davon betroffenen Grundstticke.
Ich halte es ftlr unverantwortlich diese so wertvollen Betriebsbaugebiete, ohne Rücksicht auf das nahegelegene Naturdenkmal in
einer derartigen Weise komplett verbauen zu lassen. Die mit der Bauspene gesetzten Maßnahmen sind zwar ein erster Schritt,
helfen aber der fortschreitenden Grundversiegelung und dem Mikroklima in keinster Weise, was sehr Schade ist und unsere
Nachfolgegenerationen zu spüren bekommen werden.
Herzliche Gräße
Werner Deringer

Von: Mydza Doris <Doris.Mydza@guntramsdorf.at>
Gesendet: Montag, 10. August 2O2O L3:45
An:BenjaminPollreiß<ffi;BenjaminStrohmaierffiBotjan
Doris Brenner Nikolaus ; lng. Manfred
Biegler cfi{h(Jfgl>; lng. Martin Cerne ffi; Julian Brenner

; Klaus Poschinger ffi; Koppensteiner Josef

@; Mag. David Loretto @; Mag. Gabriele Pollreiß
ffi Michaela Jaros {iar-Ie!*; Oberst Peter Wa ldi nge r m;
Paul Gangoly ffi; Renate Dragan ffi; Tanja Füßl

ffi; weber Robert ; carina Matejcek, BEd.

@; Georg Kriegl ffi; lng. Werner Deringer
; Kantner Claudia ; Mag. tur. Lisa

Kudernatsch,CA@; Mag.Stephan Waniek >; tng.
ChristianHöbartffi;lng.DominicGattermaierffi;MichaelTräger,
BSc., MSc. ffi; Nicole Geigerffi; Stefan Berndorfer
ffi Dl Jörg Brodersen, MAS, MSc. ffi; Elisabeth Manz
ffi;Mag.Florian5trebffi;MonikaHobek.Zimmermann,BA

; Natascha Kaderabek ffi; Nikolaus Brenner

@
Cc: Weber Alexander ; Schwarz Margit
Betreff: GR 2020-08-10 Umlaufbeschluss gemäß 5 51 tr A der Nö Gemeindeordnung

Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderatesl

Dieses E-Mail ergeht im Auftrag von Bürgermeister Robert Weber, MSc.

Ab Zttgang dieses E-Mails haben Sie 5 Tage Zeit um lhr Abstimmungsergebnis schriftlich zurückzusenden. Die
Abstimmung hat elektronisch (mittels E-Mail) zu erfolgen.



Bitte drücken Sie bei diesem E-Mail auf ,,antworten" und kreuzen Sie nachfolgend beim jeweiligen
Tagesordnungspunkt mit einem ,,X" lhr Stimmverhalten an und senden Sie dieses E-Mail bis spätestens 17.08.2020
retour. Sollte keine Antwort erfolgen, wird lhre Stimme als Enthaltung gewertet.

3:.;rl .;,: .t! $8eHr!.s

Die Urrterlageu (Sachverhaltstexte, Anträge, Beschlussentwürfe und Beilagen) sind ab heute via Nextcloud abrufbar
(GR-Sitzungen / 2020 I 4.GR 2020-08-10 per Umlaufbeschluss).

Über das Abstimmungsergebnis wird ein Protokoll erstellt und allen Mitgliedern übersendet. Allfällige
Stellungnahmen werden in dieses Protokoll aufgenommen.

Gegenanträge, Abänderungsanträge, Zusatzanträge und Dringlichkeitsanträge sind bei einer Beschlussfassung im
Umlauf nicht möglich.

Alle Mandatarlnnen sind verpflichtet eine allfällige Befangenheit bei einem Tagesordnungspunkt selbst
auszusprechen und wahrzunehmen.
Sollte eine Befangenheit vorliegen, so ist bei dem Tagesordnungspunkt keine Abstimmung zulässig. Auch ist keine
inhaltliche Stellungnahme dazu zulässig.

Wir ersuchen in diesem Fall anzugeben bei welchem Tagesordnungspunkt man sich für befangen erklärt und
vermerken das dann im Endprotokoll als,,keine Teilnahme an der Abstimmung wegen Befangenheit".

Hinweis: Die vom Gemeinderat getroffenen Beschlüsse (so fern es sich nicht um nicht-öffentliche Beschlüsse handelt)
werden auf der Homepage veröffentlicht.

ABSTIMMUNGSVERHAITEN:

öffentliche Beschlüsse

1. Verlängerung Bausperre 8512 gemäß I25 (31des Nö-Raumordnungsgeseües 2014
Zustimmung: X

Ablehnung: ,r.r.rrr.. ., 4t..,: .. . :r:r i.l ..: n. .. ,r...:rtrl .. i : '
Stimmenthaltung: g.r.::r, i.,...... rrr...: . \.--.r;?r.Fi:.r.:iryrr:.),r.i, g ..t*,..

_.lJrr . t:.ii$t, ,. ,r .i!|:rg:,t ü ul

2. Bausperre BSl4 gemä$rf ,#,dfip,rybFeft{q0gldn ltlgctesetzes 2014 J". ,-:r . !rr,..:trrrr:.j*r. "r.iti. rsri.:,.,. Jii.rr. .;rc
ZUStimmUng: X {r:;-irttr:rr3.rcr:rrrri'..i1:.-lrrr8rrr- aa!t:i'-t:}? "2','{r'r'Lr! .--'-. q}

!: Fr liat Jl:ll | ":r-' if ':

t'xrlrt.z!- ttt j ::t;:! 'jr - '

Able
Stim

l:,t itir ,.rifftJ:tfrilrll'., 
-r,t.rttl':rrf:.r".'|ltlLl!:: 

,rr,

g$lrrl'|'1!t.{'.'.t:.iaaalt.ltl;r!13::t;{.c'Ltl t{-'aülYild.l tl:1lll"r'iLlrl-n'r' \t,

3. Bausperre BS15 gemäß e 35 des Ho-n"rni3äiiiliä#ä'ää:::J"'" ,,*;;:,::':::.:::':-::;:
zustimmung: x J..rry.t|.r.rrr ,!t :..-t!r,t.r tlru":rr:rt:at.ttttr(-{aD !},-tfr&r:::rr:rti..r'i.;Lai(;fißt.?:t:lB?-rl1bi iser?,r,

AblehnUfts;i'|zr:lll::rr..(!l$tltrlrrrirtr:r:iltra rJlr!::,it:rt.!, tr'rr,t.u:r.'&ilr*.rti'tttiiti;xurrtr a
Stim mentha ltu ng: Jü{rlrtrr1rr j ro1 af,..,\r i;r?:r.r! arsr-€.F }:rrdr.Lrürtil.r.u.uri\rrLD

trir;Llr t.i.lrlil!il1!,:!lli| t. :-.it.D ,1-& llttr?lllaltrll*:-;.ltlrd.t

4. Bausperre 8516 gemäß 5 26 (1lt!ß*ü0-ßa$mgfdnrytgsggsetzes 2014 .r*ürrei.Etr.L,'.'{r'6,.ir-'"...,r
Zustimmung: X alF;'|tr"nsJtr.iur! -i.rr.r .i6ür arjgrri:tilrlurt,rcr.':;?r.ra.lit
AblehnUng: t!t-1lt(r!tt;!;ritLt.:,.;;*itr72:!,..D tg..i.t t.lr1rirÄ..r-ritjrrt.n-.rl'rzl;r-r.t*:t.ri.r.,
Stimmgnthaltung: f; .rsn;'-5-1/ä.rir:!(s r'ßr'ö.,-if (.'

t!, -_.ri,jr. ja;_ei lrtlrtr}rti.!]t.tt:tt Il8?-t-'ri {rr) ,rFlsf !!tjtt!:taltl:53L...tlEla9r"li-L.i.:tli. srclt

5. fausperre BS17 gemäß 5 25 (11des Nö-Raumordnungsgesetzes 2014

Zustimmung: X
Ablehnung:
Stimmenthaltung:

Mit freundlichen Grüßen

Für den Bürgermeister
Robert Weber, MSc

ttllLt{-0&'-'r"' }' r ! tt." i'|' 
"q^ 

L:

menthaltung:

2



Mydza Doris

Von:
Gesendet:
An:
Cc:

Betreff:

g b b < werner.deri nger@ ghbr|lrlrrdrd->
Freitag, 7. August 2020 1 1'.47

Weber Robert
lng. Manfred Biegler; Oberst Peter Waldinger; Botjan Doris; Brenner
Nikolaus; Mag. Gabriele Pollreiß; Kantner Claudia; lng. Christian Höbart; 'BEd

Carina Matejcek;Mag. Florian Streb; lng. Martin Cerne; Mag. David Loretto;
Julian Brenner; lng. Dominic Gattermaier
Bausperren

VOTXT_GUTR_BS 1 5_1 2 1 26_8PL_AN D.docx; VOTXT_GUTR_BS 1 5_12126
OEROP.docx

Anlagen:

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Mitglieder des Vorstandes,
liebe Mitglieder des Bauausschusses

ihr habt in den letzten Tagen mehrere von unserem Raumplaner ausgearbeitete ,,Bausperren" ftir das Gemeindegebiet von
Cuntramsdorf erhalten.
Diese Bauspenen betreflen hauptsächlich raumplanerische Maßnahmen auf Liegenschaften die sich im ,,Bauland" mit der
W idmungsart,,Betriebsgebiet" befi nden.
Im Bauausschuss wurde diese Entwicklung von mir thematisiert und die entsprechenden Möglichkeiten vorbesprochen. In Folge
wurde unser örtlicher Raumplaner mit der Umsetzung und Ausarbeitung einer Verordnung beauftragt.
Ziel sollte es sein in diesen räumlich abgegrenzten Bereichen eine geregelte Bebauung zu gewährleisten bzw. Freihalteflächen zu
definieren die eine massive Grundversiegelung ausschließen.
Leider bietet das Raumordnungsgesetz gerade bei dem heiklen Thema Klimaschutz für die Gemeinden ,,noch" keine geeigneten
lnstrumentarien um eine ausgewogenen Bebauung zielftihrend zu regeln.
Sind aber laut Auskunft der zuständigen Abteilung des Landes NÖ in Ausarbeitung.
Trotzdem sollten wir nichts unversucht lassen sich diesem, nicht nur fftr unsefe Gemeinde so wichtigen Themas anzunehmdn,
sowie auch entsprechende Bebauungsvorschriften auszuarbeiten und festzulegen. o - 1 I
Leider sind in einigen Bereichen bereits Projekte in Umsetzung die diese Ziele konterkarieren und unsere Wiesen und Felder zu
nahezu 100 Prozent versiegeln.

.Die Auswirkung auf unser Mikroklima kann sich jeder selbst ausrechnen. Daher muss es unsere Aufgabe sein möglichst rasch
und Effizient gegen zu steuern.
Die ersten Maßnahmen werden durch die Verhängung von Bausperren gesetzt.
Dies ist sicher ein erster Schritt in die richtige Richtung. Dennoch soll entlang der Bl7 im Bereich des Naturdenkmals
,,Figurteich" eine GaragenCity mit weit über 200 Fertigteilgaragen und den entsprechenden asphaltierten Zufahrtswegen
entstehen.
Dieses Projekt ist bereits eingereicht, erftllt aber noch nicht alle Auflagen der Gemeinde.
Eine wesentliche noch nicht im Projekt berücksichtigte Maßnahme betrifft den entlang der Badner Bahn verlaufenden Kanal, der
gleichzeitig den Wasserzulauf zum Ozean gewährleistet.
Daher muss es unser Ziel sein alle Maßnahmen zu ergreifen um unsere Teiche zu schützen und eine gute Wasserqualität
langfristig sicher zu stellen.
Aus demselben Grund halte ich auch die Rückwidmung der auf der vis a vis Seite befindlichen Grundstticksflifchen (Bauspene

,,BS I7")ebenso filr unumgänglich.

Die in der Bausperre beinhaltete,,Freifläche" soll diesem Ziel dienen, geht aber der gbbÖVP Guntramsdorf zu wenig weit.

Wir haben uns aus diesem Grund den Verordnungstext angesehen und überarbeiten lassen (siehe Beilagen).

Ich möchte deshalb den Antrag stellen ftir den Umlaufbeschluss des Gemeinderates noch Ergänzungen bzw. Adaptierungen der
Verordnungstexte zu der Bausperre ,,BSl5* vorzunehmen, welche sich auf die Gesamtflächen der in diesem Bereich gewidmeten
Betriebsgebiete erstrecken. Ziel ist es zusätzliche Freihalteflächen zu definieren, die nicht versiegelt werden dürfen. Dies zum
Schutz des Naturdenkmales und der dort durch Naturschutzbescheid geschützten Ökologie des Naturraumes.

Ebenso fordert die gbbÖVP eine Bausperre gemäß dem örttichen Raumordnungsprogramm die minderwertige Nutzungen ftir
diesen Standort ausschließen. Ziel war es und sollte es auch zukünftig sein, in diesem Bereich, Betriebe anzusiedeln die sich den
ökologischen Bedingungen anpassen und nicht eine Maximierung der Grundversiegelung dieses wertvollen Betriebsgebiets in
Form von Lagerflächen und Garagen vornehmen.



Da eine solche Entwicklung ohne entsprechenden Festlegungen von vornherein nicht auszuschließen ist, sollten diese Ziele auch
in das örtliche Entwicklungskonzept einfließen und der Klimaschutz in unserer Cemeinde tlarin einen h0heren Stellenwen
erhalten.

lclr ersrrche euch daher diesem AnTrag zrrzrrstimmen und im Gemeinderat mitte ls I,lmlarrtheschlrrss weifergreifendere Maßnahmen
zu beschließen.

Der Verordnungstext solI vom örtlichen Raumplaner ergänzt und die betroffenen Bereiche mittels Plandarstellung ergänzt
werden.

Herzliche Grüße

Werner

gfGR lng. Werner Deringer
gf GR für Bauen und Raumordnung, Parteiobmann der gbbÖVP

&
rt@

gbböVP - guntr.msdorfier bürgcr bavegung der volkspartei
Kirchengasse 1 4, 2353 Guntramsdorf
ell
mltffi
w // tanflw.qbbountramsdorf.at

obböVP ist offzielterE Guntramsdorfer RepräsentanUTeil der
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MARKTGEMEINDE GUNTRAMSDORF
hRLASSUNG EINER BAUSPERRE NACH S35 (Bebauungsplan,PZ: cUTR-BS15-12'126-88P)
- VERORDNUNGSTEXTENTWURF-

VERORDN U NGSTEXTENTWU RF

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf hat bei seiner Sitzung am ..,. folgende

VERORDNUNG
beschlossen

S I Gemäß $35 des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 idgF. wird für den in der
Plandarstellung mit der PZ.'. GUTR- BS15 -12126 - die Bestandteil dieser Verordnung ist -
näher gekennzeichneten Teilbereich der Marktgemeinde Guntramsdorf eine Bausperre
erlassen.

S 2 Geltunosbereich und Zel der Bauspene
Der betreffende Bereich befindet sich westlich der ,,Lokalbahn Wien-Baden" bzw. der 817 und
umfasst gewidmete Betriebsgebietsflächen im Bereich der,TVS-Straße". ln diesem Bereich
verläuft unter anderem ein Privat-Kanal der Marktgemeinde Guntramsdorf, der vor jeglicher
Bebauung insbesondere hinsichtlich erforderlicher Zugangsmöglichkeiten für
Wartungsmaßnahmen o.ä. - im Nahbereich unbedingt zu schützen ist. Weiters erscheint -
aufgrund der Lage in unmittelbarer Nähe des Naturdenkmales,,Biotopbereich Figurteich" und
nahe des Naturschutzgebietes ,,Eichkogel" - eine der Wertigkeit des Standortes geschuldete,
moderate Versiegelung der Flächen zielführend und sollte diese Zielsetzung ebenso in einem
entsprechend abgeänderten Bebauungsplan abgebildet werden.

S 3 ZweckderBausoene

Zweck der Bausperre ist es daher, im Zuge einer Abänderung des Bebauungsplanes durch
entsprechende Festlegungen (Untersuchung der Festlegung von ,,Freiflächen" und der
maximalen Versiegelung von Grundflächen) für den von der Bausperre betroffenen Bereich
die erforderliche Sicherung des Kanalstranges vozunehmen sowie standortunverträgliche
Versiegelungen von Grundflächen hintanzuhalten. Bis zur Rechtskraft des abgeänderten
Bebauungsplanes sind im Geltungsbereich der Bausperre anzeige- oder bewilligungspflichtige
Bauvorhaben nicht zulässig.

S 4 Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der
zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.

25.O8.2020
BÜRO DI KARL SIEGL



MARKTGEMEINDE GUNTRAMSDORF
ERLASSUNG EINER BAUSPERRE NACH S35 (Bebauungsplan: PZ: GUTR-BS'l +1 21 26-BBP)
- VERORDN

VERO RD N U NG STEXTENTWU R F

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf hat bei seiner Sitzung am .... folgende

VERORDNUNG
beschlossen:

S 1 Gemäß $35 des NÖ-RaumordnungsgeseEes 2014 idgF. wird für den in der
Plandarstellung mit der PZ.: GUTR- Bs15 -12126 -_die Besbnclteil dieser verordnung ist -
näher gekennzeichneten Teilbereich der ll€lllltiartEemeinda Guntramsdorf eine Bausperre
erlassen.

Nehbereich unbeclingt zu schtitren

e 3 Zmck der BatJ3oena

Zol-!4qgfder Bauspene ist es_dahe_t, @im Zuge einer
Abänderung des Bebauungsplanes durcfi entsorccfisntlc Fcsttsqun$tn (Untersuchuno der
Festlegung einer-von ,Freiflächeq' und dar maximalsn Versieoeluno von Grundlläc'tren) fitr
den von der Bausperre betrofunen Bereichr die erforderliche @des Kanalstranges vozunehmen gorie stSndorbnvgrträollche Ve'g€qdun(tsn von
Grundflächen hintanzuhalten.

aeb.uungsplanse frrgegoo€ülndlffi inebüpn(bo dureh dre Feetleg{,ng loa einf.ö, Absatskontrolle,ffiBis d€h*+zur Reafitrkrafr (b3 abo€ändc.bn Babeuunosolanca

Fo.m.ti.rt Einzug: Erste Zeile: 0,0t cm

tormüiart Einzug: Erste Zeile: 0,0t cm, Zeilenabstand:
Nichtan 0,88 cm

sind im Geltungsbereich der Bauspene anzeiga- oder bewilligungspllichtige Bauvorhaben
nicht zulässig.

S 4 Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dcm auf den Ablauf dcr
a,yeiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden fag in Kraft.

25. 08. 202006$8:03$4€9+9?g
BÜRO DI KARL SIEGL



VERORDN U NGSTEXTENTWU RF

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf hat bei seiner Sitzung am .... folgende

VERORDNUNG
beschlossen

S 1 Gemäß 526(1) des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 idgF. wird für den in der
Plandarstellung mit der PZ: GUTR-XXXX-XXXX - die Bestandteil dieser Verordnung ist -
näher gekennzeichneten Teilbereich der Marktgemeinde Guntramsdorf eine Bausperre
erlassen.

S 2 Glaltunosberelch und Zd der Bausoena
Der betreffende Bereich befindet sich westlich der,Lokalbahn Wien-Baden" bzw. der B17 und
umfasst gewidmete Betriebsgebietsflächen im Bereich der 

"TVS-Straße".

S 3 Zielund.Zneck def Bausoene
Aufgrund der Lage in unmittelbarer Nähe der Bundesstraße 17 - erscheint eine derWertigkeit
des Standortes geschuldete, höherwertige betriebliche Nutzung der Flächen zielführend,
wodurch geringwertige Nutzungen innerhalb der Widmung ,,Bauland-Betriebsgebiet" (wie z.B.
reine Lagerplätze oder Garagen) hintangehalten werden sollten. Diese Zielsetzung sollte in
einem entsprechend abgeänderten Flächenwidmungsplan abgebildet werden. Ziel der
Bausperre ist es daher, im Zuge einer Abänderung des Flächenwidmungsplanes durch
entsprechende Festlegungen (Untersuchung der näheren Bezeichnung von ,,Bauland-
Betriebsgebiet" hinsichtlich der speziellen Venrrrendung) für den von der Bausperre betrofienen
Bereich standortunverträgliche, geringwertige Nutzungen von Grundflächen hintanzuhalten.
Bis zur Rechtskraft des abgeänderten Flächenwidmungsplanes sind im Geltungsbereich der
Bausperre anzeige- oder bewilligungspflichtige Bauvorhaben nicht zulässig.

S 4 Diese Verordnung tritt mit ihrer Kundmachung in Kraft.



3.lL
Mydza Doris

An:
Cc;

Gesendet:

Betreff:

Von:

Mydza Doris
Weber Alexander; Elisabeth Manz; Dl Jörg Brodersen, MAS, MSc.
Re: GR 2020-08-10 Umlaufbeschluss gemäß 5 51 ff A der Nö
Gemeindeordnung
image001.pngAnlagen

Liebe Frau Mydza,

unten meine Abstimmung sowie eine Stellungnahme.

Mydza Doris <Doris.Mydzarasuntramsd schrieb am Mo., 10. Aug. z0z0, 13.44:

Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates!

Dieses E-Mail ergeht im Auftrag von Bürgermeister Robert Weber, MSc.

Ab Zugang dieses E-Mails haben Sie 5 Tage Zeit um lhr Abstimmungsergebnis schriftlich zurückzusenden. Die
Abstimmung hat elektronisch (mittels E-Mail) zu erfolgen,

Bitte drücken Sie bei diesem E-Mail auf ,,antworten" und kreuzen Sie nachfolgend beim jeweiligen
, Tagesordnungspunkt mit einem,X" lhr Stimmverhalten an und senden Sie dieses E-Mail bis spätestens 17.Ot.2020

retour. sollte keine Antwort erfolgen, wird lhre stimme als Enthaltung gewertet.

' Die Unterlagen (Sachverhaltstexte, Anträge, Beschlussentwürfe und Beilagen) sind ab heute via Nextcloud abrufbar
IGR-sitzungen / 2020/ 4.GR 202G,08-10 per Umtaufbeschluss).

Über das Abstimmungsergebnis wird ein Protokoll erstellt und allen Mitgliedern übersendet. Allfällige
Stellungnahmen werden in dieses Protokoll aufgenommen.

Gegenanträge, Abänderungsanträge, Zusatzanträge und Dringlichkeitsanträge sind bei einer Beschlussfassung im
Umlauf nicht möglich.

Alle Mandatarlnnen sind verpflichtet eine allfällige Befangenheit bei einem Tagesordnungspunkt selbst
auszusprechen und wahrzunehmen.



Sollte eine Befangenheit vorliegen, so ist bei dem Tagesordnungspunkt keine Abstimmung zulässig. Auch ist keine

inhaltliche Stcllungnah me daru rulössig.

Wir ersuchen in diesem Fall anzugebeO,bg.i welc,he.qt fagesordnungspunkt man sich für befangen erklärt und

vermerken das dann im Endprotokoll als ,,keine Teilnahme an der Abstimmung wegen Befangenheit".

Hinweis: Die vom Gemeinderat getroffenen Beschlüsse (so fern es sich nicht um nicht-öffentliche Beschlüsse

handelt) werden auf der Homepage veröffentlicht.

ABSTIMMUNGSVERHALTEN

öffentliche Beschlüsse

1. Verlängerung Bausperre BS12 gemäß S 26 (31 des NöRaumordnungsgesetzes 2014

Zustimmung: X

Ablehnung:

Stimmenthaltung:

2. Bausperre BS14 gemäß 5 35 des NöRaumordnungstesetzes 2014

Zustimmung: X

Stimmenthaltung:

3. Bausperre BSlli gemäß 5 35 des NöRaumordnuntstesetzes 2014

ehnung:Abt

kümfi snt fff
Zustimmung:
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Ablehnung:

stlmmenthahung: x

4. Bausperre 8516 ggrnäß 5 25 (11dcs l,tö-Raumordnungsgesetzes 2014

Zustimmung: X

Ablehnung:

Stimmenthahung:

5. Bauspctrr BS17 gemlß t 26 lll dcs ilüRtumordnur6rycsctzc 2014

Zustlmmung: X

Ablehnung:

Stlmmcnthahung:

Mit freundllchen Grüßen

F{lr den Bärgermelster

RobertWeber, MSc

l.A. Dorlr l{ydze

Seloetarlüt funBldtung und }IGBL

I|larkQemdnde Guntramsdorf

BeHebs- u, Llegenschafts GesmbH

lrtfrrur Ylcrtrl 1/l

2353 Guntramsdorf

Tel.: 02236/53501-29

3
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.hHt*ryuß{lBtEüS{+*

lm Slnne unssor llmwelt: Bilte bedenken Sie, dass eln Ausdtuck dieser Nachdchtwetwolle Ressourcen
vetbraucht

tr r - ,*+ *--<

Diese lnformatior': und allenfalls angehangte Dokumente sind verlrauliclr und ausschleßich fijr den (die] gpnannte/n Adressaten/ln bestrmmt. Sollten Sre
nrcht der/die vorgesehene Adressatln seln so brttil tur Sre, uns unverzuglich zu rnformerefr und die Nachricht zu ld6chefL Nach dem
Telekcmmurrkatonsgesetz sind Sie rrerptlichtet, den lnhalt der Nachricht so$e die latsache des Empfanges rrveder aufzuzeichnen, noch Unbefugten
mitzuteilen oder Rir irg€ndwelche Z,necte zu vsru/eßen. sondern diese Nachridrt zu löschen Darlon ausgendnmsn snd Presseaussendungen sonie
ähnliche eindeutig zur Veöreitung bestimmte lnhalte.
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Mydza Doris

An
Cc:

Gesendet:

Betreff:

Von:

ntag, .17. August 2420 21:29
Mydza Doris

Weber Alexander
AW: GR 2020-08-'10 Umlaufbeschluss gemäß 5 51 ff A der Nö
Gemeindeordnung

Sehr geehrte Frau Mydza,

hier meine Abstimmung.

Liebe Grüße

Elisabeth Manz

Von: Mydza Doris <Doris.Mydza@guntramsdorf.at>
Gesendet: Montag, 10. August 2020 13:45
An:BenjaminPollreißffiBenjaminstrohmaierffiBotjan
Doris@; BrennerNikolaus ; lng. Manfred
Biegler *!l€Hi* lng. Martin Cerne ffi Julian Brenner
< Klaus Poschingerffi; KoppensteinerJosef
H>;Mag.DavidLorettoffi;Mag'GabrielePotlreiß
<ffi; Michaela Jaros <jmirliQlr-; Oberst Peter Waldinger ffi
Paul Gangoly ffi; Renate Dragan ffi; Tanja Füßl
ffi Weber Robert ffi; Carina Matejcek, BEd.

ffi Georg Kriegl ffi tng. wemer Deringer
; Kantner Claudia ; Mag. lur. Lisa

Kudernatsch, BAffi; Mag. Stephan Waniek ; tng.
ChristianHöbartr€*r5;lng'DominicGattermaierffi;MichaelTräger,
BSc., MSc. ffi Nicole Geigerffi; Stefan Berndorfer
ffi;DlJörgBrodersen,MA5,MSc.k;ElisabethManz
k;Mag.FlorianStrebffiMonikaHobek.Zimmermann,BA

>; Natascha Kaderabekffi; Nikolaus Brenner
@
Cc: Weber Alexander ; Schwarz Margit
Betreff: GR 2020-08-10 umlaufbeschluss gemäß 0 51ff A der Nö Gemeindeordnung

Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates!

Dieses E-Mail ergeht im Auftrag von Bürgermeister Robert Weber, MSc.

Ab Zugang dieses E-Mails haben Sie 5 Tage zeit um lhr Abstimmungsergebnis schriftlich zurückzusenden. Die
Abstimmung hat elektronisch (mittels E-Mail) zu erfolgen.

Bitte drücken Sie bei diesem E-Mail auf ,,antworten" und kreuzen Sie nachfolgend beim jeweiligen
Tagesordnun8spunkt mit einem ,X" lhr Stimmverhalten an und senden Sie dieses E-Mail bis spätestens 17.0g.2020
retour. sollte keine Antwort erfolgen, wird lhre Stimme als Enthaltung gewertet.

Die Unterlagen {Sachverhaltstexte, Anträge, Beschlussentwürfe und Beilagen) sind ab heute via Nextcloud abrufbar
(GR-Sitzungen / 2O2A / 4.GR 2020-08-10 per Umlaufbeschluss).



Über das Abstimmungsergebnis wird ein Protokoll erstellt und allen Mitgliedern übersendet. Allfällige

Stellungnahmcn wcrden in die:cs Protoltoll aufgcnommen.

Gegenanträge, AbänderungsanträBgaZusatzantrago-+n4,$inglichkeitsanträge sind bei einer Beschlussfassung im

Umlauf nicht möglich.

Alle Mandatarlnnen sind verpflichtet eine allfällige Befangenheit bei einem Tagesordnungspunkt selbst

auszusprechen und wahrzunehmen.
Sollte eine Befangenheit vorliegen, so ist bei dem Tagesordnungspunkt keine Abstimmung zulässig. Auch ist keine

inhaltliche Stellungnahme dazu zulässig.

Wir ersuchen in diesem Fall anzugeben bei welchem Tagesordnungspunkt man sich für befangen erklärt und

vermerken das dann im Endprotokoll als ,,keine Teilnahme an der Abstimmung wegen Befangenheit".

Hinweis: Die vom Gemeinderat getroffenen Beschlüsse (so fern es sich nicht um nicht-öffentliche Beschlüsse handelt)

werden auf der Homepage veröffentlicht.

ABSTIMMUNGSVERHATTEN

öffentliche Beschlüsse

1. Verlängerung Bausperre BS12 gemäß I26 l3l des NöRar,rmordnungsgeseue 2014

Zustimmungif'....r..,ir - :.. - :...r';.i.,.:-rri fr.!rrrrr-..
AblehnUng: or {.rr,. rrrrnrrrrrs.,.ti! ,.i .. j-ri./r}, tr.t ne'r..r!,,-."..-, .i..ii ' 'a;t':-la
Stimmenthaltung: Öü,!r. - :, , .. ,j.i., tt rt.....,.....g;i;;-:litül

3raLant.l.lltlr.-.' ',i" '1 
i'1' 

"-:i;'S
semäßS35desN0:Sg9r!te{4ngryrcF.se$.s..?.e142. Bauspene BS14

zustiglpgJ!ff:1.
Ablehnung:
Stimmenthaltung:

-l 'as{:4.Iri',

ll.t'vi-r. {.

:, 1 ..jr;$

.,.i.4.

.,.;;-i...-il.'

FIF;..,, E.-.t.r-e,oirüi5l
'arra'...,.r., "-. J ';':.:'Di

...ü..-. ii:.:!..iIS

lr :.. ^i
f'l 5r.' . .. -. .- -.rl

it:l)tr

O:atrl.rrr: -

lllrt(oi4: ,'

3. Bausperre Bsllfß[BäßS 3!. d9s !öfgury]o.(nqFgttqsetzes 2014
Zustimmgng". .....
Ablehnung: 

-.r:.r 
.. rn

Stimmenthaltung: I r$(.r^ ..,.r".-.", ,,r. *;;**,.--..äö

5. Bausperre BS17 gemäß 5 26 (1) des Nö-Raumordnungsgesetzes 2014
Zustimmung: I
Ablehnung:
Stimmenthaltung:

4. Bauspene BS15 gemäß I 26 (11 des Nö-Raumordnungsgcsctzes 20!l
Zustimmung: I
Ablehnung:
Stimmenthaltung:
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Mvdza Doris

Von:
Gesendet:
An:
Cc:

Betreff:

E*
Sonntag, 16. August ?020 19.44
Mydza Doris

Mag. Florian Streb; Elisabeth Manz; Weber Alexander; Schwaz Margit
AW: GR 2020-08-10 Umlaufbeschluss gemäß $ 51 ff A der Nö
Gemeindeordnung

Liebe Frau Mydza,

untenstehend finden Sie meine Abstimmung.

Bitte um Auftahme derStellungnahme von NEOS Guntramsdorf zu Top 3 Bauspene BS15 (siehe dazu E.Mall von
Hm. GR Florian Streb) in das Protokoll.

Danke und viele Grüße,
Jörg Brodersen

> -----Ursprüngliche Nachricht---
> Von: Mydza Doris [mailto:Doris.Mydza@guntramsdorf.at]
> Gesendet: Montag, 10. August 2020 13:45
> An: Benjamin Pollreiß Benjamin Strohmaier
>ffi>; Botjan
>#;BrennerNikolaus
> ; lng. Manfred Biegler
> c;liGtGtllhtl lng. Martin Cerne <%; Julian
> Brenner ; Klaus poschinger
> @; Koppensteiner Josef
><ffi; Mag. David Loretto
> -@; Mag. Gabriele Pollreiß
>ffi M ichaela J aros <imidiQgs; Oberst
> Peter Waldinger pl-f*rr}; Paul Gangoly
>#;RenateDraganre>;
> Tanja Füßl {lilfrdEmF; Weber Robert
> %; Carina Matejcek, BEd.
> #; Georg t<riegl ffi; lng.
> Werner Deringer at>; Kantner Claudia
> at>; Mag. lur. Lisa Kudernatsch, BA
>%; Mag.Stephan Waniek
> ; lng. Christian Höbart
> ClCr*; lng. Dominic Gattermaier
>ffi; MichaelTräger, BSc., MSc.
>#;NicoleGeiger%;
>StefanBerndorferffi;DlJörgBrodersen,MAS,MSc'
; j--'!'-- ' ----fnrurrrri; Elisabeth Manzk
>Mag.FlorianStrebffi;MonikaHobek-Zimmermann,
> BA < >; Natascha Kaderabek r*lrr
>/*l*315>; Nikolaus Brenner ffi
> Cc: Weber Alexander ; Schwarz Margit
>Zffi>
> Betreff: GR 2020 08-10 Umlaufbeschluss gemäß S 51ff A der Nö

1



> Gemeindeordnung

> 5ehr geehrte Mitglieder des Gemeinderatesl

t " rl' -:l

> Dieses E-Mail ergeht im Auftrag von Bürgermeister Robert Weber, MSc.

> Ab Zugang dieses E-Mails haben Sie 5 Tage Zeit um lhr Abstimmungsergebnis
> schriftlich zurückzusenden. Die Abstimmung hat elektronisch (mittels E-Mail)
> zu edolgen.

> Bitte drücken Sie bei diesem E-Mail auf "antworten" und kreuzen Sie

> nachfolgend beim jeweiligen Tagesordnungspunkt mit einem "X" lhr
> Stimmverhalten an und senden Sie dieses E-Mail bis spätestens 77.08.2020
> retour. Sollte keine Antwort erfolgen, wird lhre Stimme als Enthaltung
> gewertet.

> Die U nterlagen (Sachverha ltstexte, Anträge, Beschlussentwürfe u nd

> Beilagen) sind ab heute via Nextcloud abrufbar (GR-Sitzungen / 2O2O / 4-GR

> 2020-08-10 per Umlaufbeschluss).

> Über das Abstimmungsergebnis wird ein Protokoll erstellt und allen
> Mitgliedern übersendet. Allfällige Stellungnahmen werden in dieses
> Protokoll aufgenom men.

> Gegenanträge, Abänderungsanträge, Zusatzanträge und
> Dringlichkeitsanträge sind bei einer Beschlussfassung im Umlauf nicht
> möglich. rr...,.r..i::.. . ... .,, - .;

> Alle Mandatarlnnen sind verpflichtet eine allfällige Befangenheit bei einem
> Tagesordnungspunkt selbst auszusprechen und wahrzunehmen. rr.r.!
> Sollte eine Befangenheit vorliegen, so ist bei dem Tagesordnungspunkt*eine
> Abstimmung zulässig. Auch ist keine inhaltliche Stellungnahme Cazu zu,läreig..,r,
> Wir ersuchen in diesem Fall anzugeben bei welchem Tagesordnungspunkt
> man sich für befangen erklärt und vermerken das dann im Endprotokoll als
> "keine Teilnahme an der Abstimmung wegen Befangenheit".
> .t,.r..!-. _..t

> 'sr"'
> Öffentliche Beschlüsse

> 1. Verlängerung Bausperre BS12 gemäß 5 26 (3) des NÖ-
> Raumordnungsgesetzes 2014
> Zustimmung: I
>Ablehnungr r--.-.,.i,.....-4.F
> Stimmenthaltung:
> a..-A .,.-'
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> Hinweis: Die vom Gemeinderat getroffenen Beschlüsse (so fern es sich nicht.,;.-'-.
> um nicht-öffentliche Beschlüsse handeltf,grerdgn aulder.Homepage.a .r..r--.
>veröffentlicht' 'r'-'r'' i'." '
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> 2. Bausperre BS14 gemäß 5 35 des Nö-Raumordnungsgesetzes 2014
>Zustimmung:l r.. -...,!ö
> Ablehnungr .. - .,.--.-i...".h -,...
> Stimmenthaltung: ,,...d; ,....i....,

> 3. Bausperre BS15 genräß $ 35 des Nö-Raumordnungsgesetzes2Ot4
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> Zustimmung:
> Ablehnung:
> Stimmenthaltung: X

> 4. Bausperre 1516 gemäß 5 25 (1) des Nö-Raumordnungsgesetzes 2014
> Zustimmung: I
> Ablehnung:
> Stimmenthaltung:

> 5. Bausperre B_S17 gemäß S 26 (1) des Nö-Raumordnungsgesetzes 2014
> Zustimmung:t
> Ablehnung:
> Stimmenthaltung:

> Mit freundlichen Grüßen

> Für den Bürgermeister
> Robert Weber, MSc

> i.A. Doris Mydza
> Sekretariat Amtsleitung und MGBL

> Marktgemeinde Gu ntra msdorf
> Betriebs- u. Liegenschafts GesmbH
> Rathaus Viertel 1/1
> 2353 Guntramsdorf

> Tel.: 02236/53501-29

> doris. mydza@ gu ntramsdorf.at<mailto:doris. mydza@guntramsdorf.at>
> http://www.guntramsdorf.atchttp://www.guntramsdorf. atl>

> lm Sinne unserer Umwelt: Bitte bedenken Sie, dass ein Ausdruck dieser
> Nachricht wertvolle Ressourcen verbraucht.

> [cid: image001. png@01D5F15A.585E3FAO|

> Diese lnformation und allenfalls angehängte Dokumente sind vertraulich und
> ausschließlich frir den (die)genannte/n Adressaten/ln bestimmt. sollten sie
> nicht der/die vorgesehene Adressatln sein, so bitten wir Sie, uns
> unverzüglich zu informieren und die Nachricht zu löschen, Nach dem
> Telekommunikationsgesetz sind Sie verpflichtet, den lnhalt der Nachricht
> sowie die Tatsache des Empfanges weder aufzuzeichnen, noch unbefugten
> mitzuteilen oder für irgendwelche Zwecke zu verwerten, sondern diese
> Nachricht zu löschen. Davon ausgenommen sind presseaussendungen sowie
> ähnliche eindeutig zur Verbreitung bestimmte lnhalte.




